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Die möglichen Gefahren und Störurigen im Zusammenhang mit der S i c h e 
rung von Transporten Verhafteter sind ursächlich für die hohen E r 
fordernisse, die an die Sicherung der Transporte V e r h afteter gestell 
werden müssen. Sie charakterisieren gleichzeitig die hohen A n f o r d e 
rungen, die sich für die operative Entscheidungsfindung und das u n 
verzügliche und richtige operativ-taktische Verhalten und Handeln de 
mit der Sicherung der Transporte beauftragten Mitarbeiter, insbe
sondere für die Leiter der Transporte, ergeben. Vor allem aufgrund 
des großen quantitativen Umfangs der Transporttätigkeit im Untersu- 
chungshaftvollzug des MfS und der steigenden politisch-operativen 
Anforderungen an deren allseitige Sicherung und sichere D urchfüh
rung, wächst die -Verantwortung der M i t a rbeiter der Linie XIV für die 
zuverlässige Sicherung der Verhaftetentransporte ,

Das^ständige Eingestellt sein auf mögliche Vorkommnisse oder das Rea< 
gieren auf Ereignisse, die von der Normalsituation abweichen und 
auch von den V e r h a f t e t e n  oder von außenstehenden Personen ausgehen 
können, wie V e rkehrsunfälle mit Personen- und Sachschaden, an denen 
das Transportfahrzeug beteiligt ist sowie die damit verbundene V e r 
sorgung verletzter Mitarbeiter oder Verhafteter, Konfrontation mit 
der Pflicht zur Hilfeleistung bei Verkehrsu n f ä l l e n  an denen das 
Transportfahrzeug nicht beteiligt ist, mögliche Westkontakte bei 
diesen und anderen Ereignissen, Einleitung von Erstmaßnahmen zur 
Fahndung nach flüchtigen Verhafteten, Unterbindung von mündlichen 
Kontaktaufnahmen ver h a f t e t e r  Mittäter im Transportfahrzeug und a n 
deres erfordern die aufgabenbezogene politisch-operative, physische 
und psychische Befähigung der zur Sicherung von Transporten .Ver
hafteter beauftragten Mitarbeiter und eine qualitativ hohe siche-
rungs* waffen- und nachrichtentechnische Ausstattuna der dazu e i n 
gesetzten Fahrzeuge und ihrer Besatzungen,

Sind bereits Störungen der Ordnung und Sicherheit eingetreten, hat 
der Leiter des Transportes operativ richtige und konsequente Ent
scheidungen zur Wiederherstellung der Ordnung und Sicherheit zu t r e f 
fen, Diese E n tscheidungen müssen bei Erfordernis auch die E n t s c h e i 
dung zum Einsatz der Schußwaffe mit einbeziehen. Deshalb sind ver»


